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„Der wohl billigste Baumarkt“ 
unzulässig 

 
Das Landgericht Köln untersagte ei-
nem Baumarkt die Verwendung des 
Werbeslogans “Der wohl billigste 
Baumarkt”. Verbraucher gehen - so 
die Begründung des Gerichts - trotz 
einer gewissen Relativierung durch 
das Wort „wohl“ davon aus, dass es 
sich tatsächlich um den billigsten 
Baumarkt handelt. Das Wort „wohl“ 
hat nur eine geringe Relativierungs-
wirkung und wird im täglichen 
Sprachgebrauch oft nur als so ge-
nanntes Füllwort (Beispiel „Der wohl 
schönste Tag in meinem Leben“) 
gebraucht. Da der Baumarkt im 
Prozess nicht nachweisen konnte, 
tatsächlich der billigste Baumarkt zu 
sein, war die Alleinstellungswer-
bung wettbewerbswidrig. 
 
Urteil des LG Köln vom 21.08.2007 
33 O 74/07 

 
 

Preisnachlass während bereits 
laufender Rabattaktion 

 
Nach einem Urteil des Oberlandes-
gerichts Köln ist es als irreführend 
und damit wettbewerbswidrig anzu-
sehen, wenn ein Möbelhaus seinen 
Kunden bereits seit über drei Mo-
naten einen Preisnachlass von min-
destens 26 Prozent gewährt und 
dann mit dem Werbeslogan "XXL-
Wochenende - 26 Prozent auf alles" 
wirbt. Dadurch wird beim Verbrau-
cher der unzutreffende Eindruck 
erweckt, er komme nur an diesem 
Wochenende in den Genuss des 
Preisnachlasses. 
 
Urteil des OLG Köln vom 
15.02.2008 - 6 U 140/07 

Dr. Margit Bastgen - Rechtsanwältinnen 
 
Gewerbliche Ausgabe 

Presserecht 
 
Schutz von Telekommunikations-
daten eines Presseangehörigen 
 
Die Anordnung der Auskunftser-
teilung über Telekommunikations-
verbindungen eines Presseangehö-
rigen in einem nicht gegen ihn ge-
richteten Ermittlungsverfahren we-
gen des Verdachts der Verletzung 
von Dienstgeheimnissen ist mit der 
grundgesetzlich garantierten Pres-
sefreiheit (Art. 5 I 2 GG) unverein-
bar und damit rechtswidrig. Der 
Schutzbereich der Pressefreiheit 
umfasst auch die Geheimhaltung 
der Informationsquellen und das 
Vertrauensverhältnis zwischen Pres-
se und Informanten. Dieser Schutz 
ist unentbehrlich, weil die Presse 
auf private Mitteilungen nicht ver-
zichten kann, solche aber nur dann 
ergiebig fließen, wenn sich der Infor-
mant auf die Wahrung des Redakti-
onsgeheimnisses verlassen kann. 
 
Beschluss des OLG Dresden vom 
11.09.2007 - 2 Ws 164/07 

Steuerrecht 
 

GmbH-Geschäftsführer haftet für 
Umsatzsteuerschulden 

 
Das Finanzamt kann einen GmbH-
Geschäftsführer wegen Steuerhin-
terziehung für Umsatzsteuerschul-
den der GmbH persönlich in An-
spruch nehmen, wenn er seiner Ver-
pflichtung zur rechtzeitigen Abgabe 
wahrheitsgemäßer Umsatzsteuerer-
klärungen nicht nachgekommen ist 
und dadurch eine viel zu niedrige 
Schätzung des Finanzamts zumin-
dest billigend in Kauf genommen 
hat.  
 
An der persönlichen Haftung des 
GmbH-Geschäftsführers ändert 
auch nichts, dass er einen Steu-
erberater mit der Erstellung der 
Steuererklärungen beauftragt hat, er 
diesen aber nicht hinreichend kon-
trolliert hat. 
 
Urteil des FG München vom 
15.01.2008 - 14 V 3441/07

Wirtschaftsrecht 
 
Herbeiführung der Verzugsfolgen 

erfordert Mahnung 
 
Nach dem Gesetz kommt der Schuld-
ner einer Geldforderung automa-
tisch 30 Tage nach Erhalt der Rech-
nung in Zahlungsverzug. Soweit die 
Rechnung an einen Verbraucher ge-
richtet ist, muss er auf diese Rechts-
folge ausdrücklich hingewiesen wer-
den. Ab Verzugseintritt ist der 
Schuldner verpflichtet, dem Gläubi-
ger Verzugszinsen zu zahlen und 
die Kosten für einen danach einge-
schalteten Rechtsanwalt zu er-
statten.  
 
Die 30-Tage-Frist kann durch eine 
gesonderte Mahnung des Gläubi-
gers verkürzt werden. Eine Mah-
nung wird jedoch nicht dadurch er-
setzt, dass in der Rechnung ein 
Datum als Zahlungsziel aufgenom-
men wird. Es bedarf daher auch in 
diesem Fall noch eines gesonderten 
Mahnschreibens. 
 
Urteil des BGH  
vom 25.10.2007 
III ZR 91/07 

 

 
Ladung zur Gesellschafterver-
sammlung durch Einschreiben 

 
Nach § 51 GmbHG muss die Einla-
dung zu einer Gesellschafterver-
sammlung durch Einschreiben erfol-
gen. Das Landgericht Mannheim 
hält das zum 1. September 2007 ein-
geführte Einwurfeinschreiben hierfür 
ausreichend. Die Einladung muss 
daher nicht durch das zum Zeitpunkt 
der Einführung der Vorschrift allein 
mögliche Übergabeeinschreiben er-
folgen. 
 
Hinweis: Die erst kürzlich veröffent-
lichte Entscheidung ist unter Rechts-
experten nicht unumstritten. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, sollte 
daher weiterhin die herkömmliche 
Form des „eingeschriebenen Briefs“ 
wählen. 
 
Urteil des LG Mannheim 
 vom 08.02.2007 
23 O 10/06 
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Arbeitsrecht 
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Kurze Kündigungsfrist auch bei 
unangemessen langer Probezeit 

 
Während einer vereinbarten Probe-
zeit, längstens für die Dauer von 
sechs Monaten, kann das Arbeits-
verhältnis mit einer Frist von zwei 
Wochen gekündigt werden (§ 622 
Abs. 3 BGB). In diesem Fall gilt nicht 
die längere gesetzliche Grundkündi-
gungsfrist von vier Wochen zum 15. 
oder zum Ende eines Kalendermo-
nats. Haben die Parteien eine Pro-
bezeit von bis zu sechs Monaten 
vereinbart, greift die Kündigungsfrist 
von zwei Wochen unabhängig davon 
ein, ob die Probezeitvereinbarung 
bezogen auf die geschuldete (einfa-
che) Tätigkeit noch angemessen ist. 
Eine derartige Regelung stellt auch 
dann keine unangemessene Be-
nachteiligung des Arbeitnehmers 
dar, wenn sie in einem Formularver-
trag enthalten ist. 
 
Urteil des BAG vom  
24.01.2008 - 6 AZR 519/07 

 

 
Gleichbehandlung auch bei 

freiwilligen Sonderleistungen 
 
Auch wenn ein Arbeitgeber Sonder-
zahlungen ausdrücklich als freiwil-
lige Leistung erbringt, muss er sich 
an den Grundsatz der Gleichbe-
handlung halten. Er kann eine be-
stimmte Gruppe von Arbeitnehmern 
nur dann von den Zahlungen aus-
nehmen, wenn dies durch sachliche 
Kriterien gerechtfertigt ist. Das trifft 
dann zu, wenn die Sonderzahlungen 
allein an das unterschiedliche Ent-
gelt gebunden sind und somit dem 
Ausgleich von Vermögensnachteilen 
bzw. geleisteter Sanierungsbeiträge 
dienen. 
 
Als sachlichen Grund hat es das Bun-
desarbeitsgericht im entschiedenen 
Fall nicht anerkannt, dass der Ar-
beitgeber das freiwillig gezahlte 
Weihnachtsgeld nur den Arbeitneh-
mern zukommen ließ, die vorher ei-
ner einvernehmlichen Verlängerung 
der Arbeitszeit zugestimmt hatten. 
 
Urteil des BAG vom 26.09.2007 
10 AZR 568/06 u.a. 

Mietrecht 
 
Kein Zugang von Schriftstücken 

am Silvesternachmittag 
 
Der Mieter einer Lagerhalle ent-
schloss sich in letzter Minute, von 
der ihm mietvertraglich einge-
räumten Verlängerungsoption Ge-
brauch zu machen. Ein entspre-
chendes Schreiben warf er am 
Nachmittag des 31.12., dem letzten 
Tag für die Ausübung der Verlän-
gerungsoption, in den Briefkasten 
des Verwalters ein.  
 
Zu spät, entschied der Bundesge-
richtshof. Wird ein Schriftstück erst 
am 31. Dezember nachmittags in 
den Briefkasten eines Bürobetrie-
bes eingeworfen, in dem branchen-
üblich am Silvesternachmittag - 
auch wenn dieser Tag auf einen 
Werktag fällt - nicht mehr gearbeitet 
wird, so geht das Schreiben erst am 
nächsten Werktag ein. Danach war 
der Mietvertrag wegen Nichtausü-
bung der Verlängerungsoption be-
endet. Der Mieter musste die Halle 
räumen. 
 
Urteil des BGH  
vom 05.12.2007 
XII ZR 148/05 

Anlagerecht 
 

Beweislast bei Aktienkauf bei 
extrem unseriöser „ad hoc 

Mitteilung“ 
 
Verlangt ein enttäuschter Kapital-
anleger Schadensersatz wegen (an-
geblich) geschönter Geschäftsbe-
richte (ad hoc Mitteilungen) des Un-
ternehmens, muss er im Prozess 
den konkreten Kausalzusammen-
hang zwischen der fehlerhaften ad 
hoc Mitteilung und seiner indi-
viduellen Anlageentscheidung nach-
weisen. Auf diesen Nachweis der 
konkreten Kausalität für den Will-
lensentschluss des Anlegers kann 
selbst bei extrem unseriöser Kapi-
talmarktinformation nicht verzichtet 
werden. Ein lediglich enttäuschtes 
allgemeines Anlegervertrauen in die 
Integrität der Marktpreisbildung 
reicht daher auch in solchen Fällen 
nicht aus. 
 
Urteil des BGH vom  
07.01.2008 - II ZR 229/05 

Onlinerecht 
 

Telefaxnummer bei Impressum 
nicht zwingend 

 
Das Oberlandesgericht Hamburg hat 
nun entschieden, dass zu den 
notwendigen Angaben in einer An-
bieterkennzeichnung nicht zwin-
gend eine Telefaxnummer des Sei-
tenbetreibers gehört.  
 
Eine Kommunikationsmöglichkeit 
per Telefax mag wünschenswert 
sein. Ein rechtlicher Zwang für je-
den Unternehmer, der einen Fern-
absatzvertrag abschließen möchte, 
neben Telefon- und E-Mail-An-
schluss auch ein Telefaxgerät stän-
dig betriebsbereit halten zu müssen, 
hätte eindeutiger gesetzgeberischer 
Vorgaben bedurft, die nicht beste-
hen. Eine Verpflichtung zur Angabe 
der Telefaxnummer besteht auch 
dann nicht, wenn es in der verwen-
deten Muster-Widerrufsbelehrung 
(BGB-InfoVO) heißt, dass der Ver-
braucher die Vertragserklärung „oh-
ne Angabe von Gründen in Text-
form (z. B. Brief, Fax, E-Mail)“ wi-
derrufen kann. Das Telefax wird nur 
als Beispiel einer von mehreren 
Kommunikationsmöglichkeiten auf-
geführt. 
 
Beschluss des OLG Hamburg vom 
05.07.2007 - 5 W 77/07 

 

 
Gericht erlaubt Adword-Werbung 

mit fremder Marke 
 
Entgegen der Meinung einer Reihe 
anderer Gerichte (u. a. OLG Braun-
schweig - 2 W 177/06 und LG Köln - 
81 O 174/06) sieht das Oberlan-
desgericht Köln in der Benutzung 
einer fremden Marke bzw. einer ge-
schäftlichen Bezeichnung als Key-
word bei der Aufgabe einer kontext-
sensitiv erscheinenden Anzeige bei 
Google (Adword) für ein Angebot, 
bei dem Produkte dieser Marke 
selbst nicht angeboten werden, 
keine Markenrechtsverletzung.  
 
Urteil des OLG Köln vom 
31.08.2007 - 6 U 48/07 

Dr. Bastgen 
Rechtsanwältinnen 
Talweg 7 -  54516 Wittlich 
Tel: 06571 - 91 24-0  
eMail: kanzlei@bastgen.com 
 R E C H T  a k t u e l l

R E C H T  aktuel l

RECHT 


